
entwürfe finden mindestens zwei Lesun
gen statt.

Artikel 83
Die Verfassung kann im Wege der Ge
setzgebung geändert werden.
Beschlüsse der Volkskammer auf Abän
derung der Verfassung kommen nur zu
stande, wenn zwei Drittel der Abgeord
neten anwesend sind und wenn wenig
stens zwei Drittel der anwesenden Ab
geordneten zustimmen.
Soll durch Volksentscheid eine Verfas
sungsänderung beschlossen werden, so ist 
die Zustimmung der Mehrheit der Stimm
berechtigten erforderlich.

(Artikel 84 
Gegen Gesetzesbeschlüsse der Volkskam
mer steht der Länderkammer ein Ein
spruchsrecht zu. Der Einspruch muß 
innerhalb von zwei Wochen nach der 
Schlußabstimmung in der Volkskammer 
eingebracht und spätestens innerhalb 
zweier weiterer Wochen mit Gründen 
versehen werden. Anderenfalls wird an
genommen, daß die Länderkammer von 
ihrem Einspruchsrecht keinen Gebrauch 
macht.
Der Einspruch wird hinfällig, wenn die 
Volkskammer ihren Beschluß nach er
neuter Beratung aufrechterhält.
Wurde der Einspruch der Länderkammer 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abstimmenden Abgeordneten be
schlossen, so wird er nur dann hinfällig, 
wenn die Volkskammer ihren Beschluß 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abstimmenden Abgeordneten aufrechter
hält.
Richtet sich der Einspruch der Länder
kammer gegen einen verfassungsändern
den Gesetzesbeschluß der Volkskammer, 
so bedarf die Beschlußfassung über den 
Einspruch in der Länderkammer bei An
wesenheit von mindestens zwei Dritteln 
der Abgeordneten einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Abstimmenden.
Der Einspruch wird hinfällig, wenn die 
Volkskammer ihren Beschluß mit der für 
Verfassungsänderungen vor geschriebe
nen Mehrheit ihrer Abgeordneten auf
rechterhält.)

Artikel 85
Der Präsident der Volkskammer hat die 
verfas sungsmäßig zustandegekommenen 
Gesetze innerhalb eines Monats auszu
fertigen. Sie werden vom Vorsitzenden 
des Staatsrates der Republik unverzüg
lich im Gesetzblatt der Republik ver
kündet.
Die Ausfertigung und Verkündung fin
det nicht statt, wenn innerhalb Monats
frist die VerfassungsWidrigkeit des Ge
setzes gemäß Artikel 66 festgestellt wor
den ist.
Gesetze treten, soweit sie nichts anderes 
bestimmen, am 14. Tage nach der Ver
kündung in Kraft.

Artikel 86
Die Ausfertigung und Verkündung eines 
Gesetzes ist um zwei Monate auszuset
zen, wenn es ein Drittel der Abgeord
neten der Volkskammer verlangt.
Das Gesetz ist nach Ablauf dieser Frist 
auszufertigen und zu verkünden, falls 
nicht ein Volksbegehren auf Volksent
scheid gegen den Erlaß des Gesetzes 
durchgeführt ist.
Gesetze, die die Mehrheit der Mitglieder 
der Volkskammer für dringlich erklärt, 
müssen ungeachtet dieses Verlangens 
ausgefertigt und verkündet werden.

Artikel 87
Ein Gesetz, dessen Verkündung auf An
trag von mindestens einem Drittel der 
Abgeordneten der Volkskammer ausge
setzt ist, ist dem Volksentscheid zu unter
breiten, wenn ein Zwanzigstel der 
Stimmberechtigten es beantragt.
Ein Volksentscheid ist ferner herbeizu
führen, wenn ein Zehntel der Stimmbe
rechtigten oder wenn anerkannte Parteien 
oder Massenorganisationen, die glaub
haft machen, daß sie ein Fünftel der 
Stimmberechtigten vertreten, es beantra
gen (Volksbegehren).
Dem Volksbegehren ist ein Gesetzent
wurf zugrunde zu legen. Er ist von der 
Regierung unter Darlegung ihrer Stel
lungnahme der Volkskammer zu unter
breiten.
Der Volksentscheid findet nur statt, wenn
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